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XlIl. Gesetzgcbungspcdode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 

DER BUNDESMINISTER FOR INNERES 

21. 16.088/5-3/73 Wien, den 11. Jänner 1973 

An fra g e b e an t wo rt un g 

Zu der von den Abgeordneten HAHN, Dr. KAUFI1ANN und 
Genossen in der Sitzung des Nationalrates vom 
22. November 1972 überreichten Anfrage Nr. 932/J, be
treffend Ausgaben für Werbung und Öffentlichkeits
arbeit der Bundesregierung, beehre ich mich vor Ein
gang in die Beantwortung der einzelnen Punkte - bezug
nehmend auf die Begründung der Anfrage - festzustellen, 
daß das Bundesministerium für Inneres im Sinne der ~m 
Jahre 1970 abgegebenen Absichtserklärung keinerlei 
Mittel für politische Propaganda ausgibt. 

Zu den einzelnen Fragen nehme ich wie folgt Stellung: 

Zur Frage 1: 
Im Jahre 1970 waren für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit 
2,000.000 Schilling zentral beim finanzgesetzlichen 
Ansatz 1/11001 budgetiert. Von diesem Betrag wurden 
1,500.000 Schilling für Zwecke der Forschung, finanzge
setzlicherAnsatz 1/12146, im Wege des 1. Budgetüber
schreitungsgesetzes 1970 zur Verfügung gestellt. Den 
Restbetrag hat noch größtenteils mein Amtsvorgänger aus
gegeben bzw. darüber verfügt. 

Zur Frage 2: 
Das ho. Ressort hat im Jahre 1973 nicht die Absicht, eine 
Werbetätigkeit für das Ressort zu entfalten. Es sind 

. -

lediglich etwa 520.000 Schilling für Vlerbemaßnahmen zur 
Gewinnung von Nachwuchskräfte~ für die Sicherheitsexekutive 
vorgesehen. 
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Zur Frage 3: 
Zusätzlich zu den uriter 2) gena~~ten Ausgaben wird das ho. 
Ressort im Jahre 1973 einen Betrag von etwa 150.000 Schilling 
für kriminalpolizeiliche Öffentlichkeitsarbeit, wie Auf
klärungsspots im Fernsehen, Herausgabe von Aufklärungs
blättern und -broschüren, aufwenden. 

Zur Frage 4: _ 

Bei den Dienststellen des Ressortbereiches sind Bedienstete 
neben ihren eigentlichen Aufgaben auch mit dem Presse- und 
Informationsdienst und der Verbindung zur in- und aus
ländischen Press.e sowie zum Rundfunk und Fernsehen befaßt. 
Spezielle Dienstverträge für Presse- und Öffentlichkeits
arbeit bestehen hicht. Die Personalwerbung wird von den 
Dienststellen der Bundespolizei und der Bundesgendarmerie 
über diverse Massenmedien betrieben. 

Zur Frage 5: 
Zur Überprüfung der Sparsamkeit, \virtschaftlichkei t und 
Z\'leckmäßigkei t der Verwal tung ist in der österreichischen 
Verfassungsordnung als Organ des Nationalrates der 
Rec~~ungshof vorgesehen, dem neben allen anderen Einschau
möglichkeiten auch der Einblick in Ausgaben für 
Öffentlichkeitsarbeit bzw. in Unterlagen über Repräsentations
aufwendungen offensteht. Es besteht nach meiner Auffassung 
kein Grund, die Funktion des Rechnungshofes dadurch abzu
werten, daß man einzelne seiner Agenden an Abgeordnete 
bzw. Gruppen von Abgeordneten überträgt. Dazu kommt, daß 
nach der Rechtssprechung des Verfassungsgerichtshofes eine 
ständige Einsichtnahme in Verwaltungsgeschäfte nicht einmal 
dem Nationalrat, geschweige dem einzelnen Abgeordneten zu
steht. 

Ich darf in diesem Zusammenhang auch auf das Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtshofes Slg. 1454 verweisen. 
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